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§ 46b FPG Vollstreckung von
Rückführungsentscheidungen von

EWR-Staaten
 FPG - Fremdenpolizeigesetz 2005

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.12.2022

1. (1)Bei Drittstaatsangehörigen, die über keinen Aufenthaltstitel verfügen, entspricht die rechtskräftige,

vollstreckbare Rückführungsentscheidung eines EWR-Staates einer durchsetzbaren Rückkehrentscheidung, wenn

1. 1.die Rückführungsentscheidung mit der schwerwiegenden und akuten Gefahr für die öffentliche Sicherheit

und Ordnung oder die nationale Sicherheit begründet wird und

1. a)auf der strafrechtlichen Verurteilung einer mit einer mindestens einjährigen Freiheitsstrafe

bedrohten Straftat beruht oder

2. b)erlassen wurde, weil begründeter Verdacht besteht, dass der Drittstaatsangehörige schwere

Straftaten begangen hat oder konkrete Hinweise bestehen, dass er solche Taten im Hoheitsgebiet eines

Mitgliedstaates plant, oder

2. 2.die Rückführungsentscheidung erlassen wurde, weil der Drittstaatsangehörige gegen die Einreise- und

Aufenthaltsbestimmungen des Entscheidungsstaates verstoßen hat.

2. (2)Bei Drittstaatsangehörigen, die über einen österreichischen Aufenthaltstitel verfügen und gegen die eine

Rückführungsentscheidung gemäß Abs. 1 Z 1 erlassen wurde, hat das Bundesamt ein Verfahren zur Entziehung

des Aufenthaltstitels einzuleiten. Entzieht die Niederlassungs- und Aufenthaltsbehörde den Aufenthaltstitel nicht,

wird die Rückführungsentscheidung nicht vollstreckt. § 50 gilt.

3. (3)Nationale Entscheidungen gemäß den §§ 52 und 66 gehen Abs. 1 und 2 vor.
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